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M a n d a n t e n b r i e f  I I / 2 0 2 5  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nachfolgend erhalten Sie wichtige Informationen 
über rechtliche und steuerliche Themen. 
 
Gerne können Sie den Mandantenbrief zukünftig 
auch per Email erhalten. Sollten Sie dies wün-
schen, bitten wir um Mitteilung Ihrer Email- 
Adresse an maren.weichsel@gwb-partner.de. 
 
Die Informationen stellen keine rechtliche oder 
steuerliche Beratung dar und können eine indivi-
duelle Beratung nicht ersetzen. Sollten Sie zu ein-
zelnen Themen noch Fragen haben, stehen wir 
Ihnen gern zur Verfügung.  
 

Mit freundlichen Grüßen  
GWB Boller & Partner mbB 

 
 
Katja Möller  Oliver Stumm 
Wirtschaftsprüferin, Rechtsanwalt, Fachanwalt 
Steuerberaterin für Steuerrecht  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INHALT:  
· Steuertermine: Juli – September 2025 
· Einkommensteuer 
Ø Einspeisevergütungen beim Betrieb einer steu-

erfreien Photovoltaikanlage als Betriebsaus-
gabe 

Ø E-Rezept: Nachweispflicht für das steuerliche 
Absetzen von Krankheitskosten 

Ø Zeitpunkt des Werbungskostenabzugs für Er-
haltungsrücklagen 

Ø Erfolglose Verfassungsbeschwerde gegen Soli-
daritätszuschlag 

Ø Neues Gutachten zur „doppelten Besteuerung“ 
von Renten 

Ø Freiberufliche Einkünfte einer Mitunternehmer-
schaft bei kaufmännischer Führung durch ei-
nen Berufsträger 

Ø Berufliche Fahrtkosten: Behandlung einer Lea-
singsonderzahlung 

Ø Erstattung der Einkommensteuer für einen 
Verdienstausfallschaden muss versteuert wer-
den 

Ø Keine Anerkennung einer doppelten Haus-
haltsführung bei Fahrzeit zwischen Hauptwoh-
nung und Tätigkeitsstätte von etwa einer 
Stunde 

· Umsatzsteuer 
Ø PV-Anlage: Lieferung von Mieterstrom stellt 

eine selbständige Hauptleistung dar 
· Arbeitsrecht 
Ø Provisionen in Form der Kryptowährung Ether 

zulässig 
· Sonstiges 
Ø Schreiben zu Einzelfragen zur Abgeltungsteuer 

neu gefasst 
Ø Vorsicht Falle / Warnung vor Betrugsversuchen 

(BZSt) 
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Termine Juli – September 2025 
 

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 
 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Soli-
daritätszuschlag3 

10.07.2025 14.07.2025 07.07.2025 

dto. 11.08.2025 14.08.2025 08.08.2025 
dto. 10.09.2025 15.09.2025 05.09.2025 
Kapitalertragsteuer, Solidari-
tätszuschlag 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich 
mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanz-
amt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 10.07.2025 14.07.2025 07.07.2025 
dto. 11.08.2025 14.08.2025 08.08.2025 
dto. 10.09.2025 15.09.2025 05.09.2025 
Einkommensteuer, Kirchen-
steuer, Solidaritätszuschlag 

10.09.2025 15.09.2025 05.09.2025 

Körperschaftsteuer, Solidaritäts-
zuschlag 

10.09.2025 15.09.2025 05.09.2025 

Gewerbesteuer 15.08.2025 18.08.2025 12.08.2025 
Grundsteuer 15.08.2025 18.08.2025 12.08.2025 
Sozialversicherung5 29.07.2025 entfällt entfällt 
dto. 27.08.2025 entfällt entfällt 
dto. 26.09.2025 entfällt entfällt 

 
 
 

Einspeisevergütungen beim Betrieb einer  
steuerfreien Photovoltaikanlage als Betriebsausgabe 

 
Im Streitfall betrieb eine Ehegatten-GbR eine Photovoltaikanlage und ermittelte ihren Gewinn durch Einnahmen-Über-
schuss-Rechnung. Aufgrund einer im Jahr 2022 geleisteten Rückzahlung von Einspeisevergütungen aus den Vorjahren 
war zwischen den Parteien streitig, ob diese Rückzahlung steuermindernd als Betriebsausgabe berücksichtigt werden 
kann, obwohl die Betriebseinnahmen aus der Photovoltaikanlage durch die Einführung des § 37 Nr. 72 Satz 1 EStG mit 
Wirkung ab dem 01.01.2022 steuerfrei gestellt sind. 
 
Das Niedersächsische Finanzgericht6 ist der Auffassung, dass § 3c Abs. 1 EStG einer Abzugsfähigkeit nicht entgegensteht, 
da diese Norm den Betriebsausgabenabzug nur ausschließt, wenn die im unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang 
stehenden Betriebseinnahmen steuerfrei sind (Az. 9 K 83/24). Da die ursprünglichen Einnahmen aus den Einspeisever-
gütungen vor 2022 steuerpflichtig waren, entfalle eine Anwendung dieser Regelung. Zudem enthalte § 3 Nr. 72 Satz 2 
EStG kein generelles Gewinnermittlungsverbot. Die Vorschrift entlaste den Betreiber eines „Nur-Photovoltaikbetriebs“ nur 
von der Erstellung einer Gewinnermittlung. Daher bleibe die Rückzahlung einer früher versteuerten Betriebseinnahme 
auch dann als Betriebsausgabe abzugsfähig, wenn spätere Betriebseinnahmen von der Steuer befreit sind. 
  

 
1  Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats 

(auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2  Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3  Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr, bei Jahreszahlern für das abgelaufene Kalender-
jahr. 

4  Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern (ohne Dauerfristverlängerung) für 
das abgelaufene Kalendervierteljahr; bei Vierteljahreszahlern (mit Dauerfristverlängerung) für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 

5  Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen 
der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. 
zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fällig-
keitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach 
Feiertagen fällt. 

6 Niedersächsisches Finanzgericht, Urteil 9 K 83/24 vom 11.12.2024, LEXinform 5026581, Revision eingelegt (BFH X R 2/25) 
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E-Rezept: Nachweispflicht für das steuerliche  

Absetzen von Krankheitskosten 
 
Das Bundesministerium der Finanzen hat bzgl. des Nachweises von Krankheitskosten bei der Einlösung eines sog. E-
Rezepts mitgeteilt, dass ab dem Veranlagungszeitraum 2024 die steuerliche Abziehbarkeit als außergewöhnliche Belas-
tungen bei der Einlösung auch von E-Rezepten bei verschreibungspflichtigen Medikamenten gegeben ist (Az. IV C 3 - S 
2284/20/10002 :005).  
 
Voraussetzung dafür ist der Nachweis der Zwangsläufigkeit der entstandenen Krankheitskosten. 
 
Dieser Nachweis ist im Falle eines eingelösten E-Rezepts durch den Kassenbeleg der Apotheke bzw. durch die Rechnung 
der Online-Apotheke zu erbringen.  
 
Bei Versicherten mit einer privaten Krankenversicherung (Privatversicherte) kann der Nachweis alternativ durch den Kos-
tenbeleg der Apotheke erbracht werden. 
 
Der Kassenbeleg bzw. die Rechnung der Online-Apotheke muss folgende Angaben enthalten: 
 
¾ Name der steuerpflichtigen Person,  
¾ die Art der Leistung (z. B. Name des Arzneimittels),  
¾ den Betrag bzw. Zuzahlungsbetrag und  
¾ die Art des Rezeptes. 
 
Das Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen gilt ab dem Veranlagungszeitraum 2024. Jedoch wird es von der 
Finanzverwaltung für den Veranlagungszeitraum 2024 nicht beanstandet, wenn der Name der steuerpflichtigen Person 
nicht auf dem Kassenbeleg vermerkt ist (Nichtbeanstandungsregelung). D. h., für den Veranlagungszeitraum 2024 ist ein 
Kassenbeleg ohne den Namen des Steuerpflichtigen unschädlich. 
 

Zeitpunkt des Werbungskostenabzugs für Erhaltungsrücklagen 
 
Die Leistungen eines Wohnungseigentümers in die Erhaltungsrücklage einer Wohnungseigentümergemeinschaft (z. B. im 
Rahmen der monatlichen Hausgeldzahlungen) sind steuerlich im Zeitpunkt der Einzahlung noch nicht abziehbar. Der 
Bundesfinanzhof7 stellte klar, dass Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung erst vorliegen, 
wenn aus der Rücklage Mittel zur Zahlung von Erhaltungsaufwendungen entnommen werden (Az. IX R 19/24). 
 
In dem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall vermieteten die Kläger mehrere Eigentumswohnungen. Das von ihnen 
an die jeweilige Wohnungseigentümergemeinschaft gezahlte Hausgeld wurde zum Teil der gesetzlich vorgesehenen Er-
haltungsrücklage (vormals Instandhaltungsrückstellung) zugeführt. Insoweit erkannte das beklagte Finanzamt keine Wer-
bungskosten bei den Vermietungseinkünften an. Der Abzug könne erst in dem Jahr erfolgen, in dem die zurückgelegten 
Mittel für die tatsächlich angefallenen Erhaltungsmaßnahmen am Gemeinschaftseigentum verbraucht würden. Die Kläger 
vertraten die Ansicht, dass bereits die Einzahlungen in die Erhaltungsrücklage als sofort abzugsfähige Werbungskosten 
bei einer vermieteten Wohnung berücksichtigt werden müssten. Sie begründeten dies u. a. damit, dass nach der Novel-
lierung des Wohnungseigentumsgesetzes durch das Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz im Jahr 2020 eine Woh-
nungseigentümergemeinschaft Rechtsfähigkeit erlangt hat. Das Finanzgericht Nürnberg wies die Klage ab.  
 
Die Richter des Bundesfinanzhofs wiesen die Revision der Kläger zurück. Der Werbungskostenabzug nach § 9 Abs. 1 Satz 
1 EStG fordere einen wirtschaftlichen Zusammenhang zwischen der Vermietungstätigkeit und den Aufwendungen des 
Steuerpflichtigen. Zwar hätten die Kläger den der Erhaltungsrücklage zugeführten Teil des Hausgeldes zwar erbracht und 
konnten hierauf nicht mehr zurückgreifen, da das Geld ausschließlich der Wohnungseigentümergemeinschaft gehört. 
Auslösender Moment für die Zahlung sei jedoch nicht die Vermietung, sondern die rechtliche Pflicht jedes Wohnungsei-
gentümers, am Aufbau und an der Aufrechterhaltung einer angemessenen Rücklage für die Erhaltung des Gemeinschafts-
eigentums mitzuwirken. Ein Zusammenhang zur Vermietung entstehe erst, wenn die Gemeinschaft die angesammelten 
Mittel für Erhaltungsmaßnahmen verausgabt - erst dann kämen die Mittel der Immobilie zugute. Des Weiteren hob der 
Bundesfinanzhof hervor, dass entgegen der Auffassung der Kläger auch die Reform des Wohnungseigentumsgesetzes im 
Jahr 2020, durch die der Wohnungseigentümergemeinschaft die volle Rechtsfähigkeit zuerkannt wurde, die steuerrecht-
liche Beurteilung des Zeitpunkts des Werbungskostenabzugs für Zahlungen in die Erhaltungsrücklage nicht verändert. 
 
Hintergrund 
Die Finanzverwaltung lässt geleistete Zahlungen in die nach dem Wohnungseigentümergesetz (§19 und § 28 WEG) 
gesetzlich vorgeschriebenen Erhaltungsrücklagen erst zum Werbungskostenabzug zu, wenn die Hausverwaltung die 
Rücklagen tatsächlich für die Erhaltung des Gemeinschaftseigentums verausgabt hat. 
 
 
 

 
7 Bundesfinanzhof, Urteil IX R 19/24 vom 14.01.2025, LEXinform 0955263 
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Erfolglose Verfassungsbeschwerde gegen Solidaritätszuschlag 

 
Das Bundesverfassungsgericht8 hat eine Verfassungsbeschwerde gegen das Solidaritätszuschlaggesetz 1995 (SolZG 1995) 
in der Fassung des Gesetzes zur Rückführung des Solidaritätszuschlags 1995 vom 10.12.2019 zurückgewiesen (Az. 2 BvR 
1505/20). Die Richter begründen ihre Entscheidung damit, dass ein offensichtlicher Wegfall des auf den Beitritt der damals 
neuen Länder zurückzuführenden Mehrbedarfs des Bundes auch heute (noch) nicht festgestellt werden kann. Eine Ver-
pflichtung des Gesetzgebers zur Aufhebung des Solidaritätszuschlags ab dem Veranlagungszeitraum 2020 bestehe folglich 
nicht. 
 
Zudem habe der Gesetzgeber mit der Reform von 2019 (u. a. durch Anhebung der Freigrenzen ab 2021) seine Pflicht zur 
Beobachtung der Voraussetzungen der Abgabe erfüllt. Des Weiteren sei die Höhe des Zuschlags (5,5 %) nicht unverhält-
nismäßig. Auch eine Ungleichbehandlung etwa zwischen Einkommensteuer- und Körperschaftsteuerpflichtigen oder bei 
Kapitalerträgen liege nicht vor, da es sich um unterschiedlich gelagerte Sachverhalte handle, so das Bundesverfassungs-
gericht. 
 

Neues Gutachten zur „doppelten Besteuerung“ von Renten 
 
Das Bundesverfassungsgericht hat zwei Verfassungsbeschwerden zur doppelten Besteuerung von Renten nicht angenom-
men und damit die bestehende Rechtslage untermauert. Wissenschaftliche Gutachten - eingeholt vom Bundesministerium 
der Finanzen - bestätigen nun, dass keine weiteren gesetzlichen Anpassungen im Kontext einer „doppelten Besteuerung“ 
von Renten aus der Basisversorgung nötig sind. 
 
Diesen Verfassungsbeschwerden waren zwei Urteile des Bundesfinanzhofs9 vom 19.05.2021 (Az. X R 33/19 und X R 
20/19) vorausgegangen, in denen die Revisionskläger eine sog. doppelte Besteuerung ihrer Rentenbezüge rügten. Die 
beiden Revisionen wurden vom Bundesfinanzhof jeweils als unbegründet zurückgewiesen.  
 
Die gegen diese Entscheidungen erhobenen Verfassungsbeschwerden hat das Bundesverfassungsgericht10 im Jahr 2023 
nicht zur Entscheidung angenommen (Az. 2 BvR 1140/21 und Az. 2 BvR 1143/21). Dabei hat es ausgeführt, dass die vom 
Bundesfinanzhof vertretene Sichtweise eines einzelfallbezogenen Verbots „doppelter Besteuerung“ jedenfalls nicht offen-
sichtlich ist. Die seinerzeitige Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2002, dass „in jedem Fall“ eine 
„doppelte Besteuerung“ zu vermeiden sei, lasse sich vielmehr auch so deuten, dass der Gesetzgeber nur dazu angehalten 
werden sollte, eine strukturelle „doppelte Besteuerung“ von ganzen Rentnergruppen bzw. -jahrgängen zu verhindern, 
nicht aber eine solche in jedem individuellen Fall. 
 

Freiberufliche Einkünfte einer Mitunternehmerschaft  
bei kaufmännischer Führung durch einen Berufsträger 

 
Die klagende Partnerschaftsgesellschaft betreibt eine Zahnarztpraxis. Einem ihrer Seniorpartner oblag die kaufmännische 
Führung und die Organisation der ärztlichen Tätigkeit des Praxisbetriebs der Klägerin (z. B. Vertretung gegenüber Behör-
den und Kammern, Personalangelegenheiten, Instandhaltung der zahnärztlichen Gerätschaften). Er war weder "am Stuhl" 
behandelnd tätig, noch in die praktische zahnärztliche Arbeit der Mitsozien und der angestellten Zahnärzte eingebunden, 
sondern beriet im Streitjahr fünf Patienten konsiliarisch und generierte hieraus einen geringfügigen Umsatz. Finanzamt 
und Finanzgericht stuften die Einkünfte der gesamten Gesellschaft als gewerblich ein. 
 
Dem folgte der Bundesfinanzhof11 nicht (Az. VIII R 4/22). Alle Mitunternehmer erzielten Einkünfte aus freiberuflicher 
Tätigkeit. Die freiberufliche Tätigkeit ist durch die unmittelbare, persönliche und individuelle Arbeitsleistung des Berufs-
trägers geprägt. Daher reicht die bloße Zugehörigkeit eines Gesellschafters zu einem freiberuflichen Katalogberuf nicht 
aus. Vielmehr muss positiv festgestellt werden können, dass jeder Gesellschafter die Hauptmerkmale des freien Berufs, 
nämlich die persönliche Berufsqualifikation und das untrennbar damit verbundene aktive Entfalten dieser Qualifikation auf 
dem Markt, in seiner Person verwirklicht hat. Die persönliche Ausübung der freiberuflichen Tätigkeit im vorgenannten 
Sinne setzt allerdings nicht voraus, dass jeder Gesellschafter in allen Unternehmensbereichen leitend und eigenverant-
wortlich tätig ist und an jedem Auftrag mitarbeitet. Die eigene freiberufliche Betätigung eines Mitunternehmers kann auch 
in Form der Mit- und Zusammenarbeit stattfinden. Einen Mindestumfang für die nach außen gerichtete qualifizierte Tä-
tigkeit sieht das Gesetz nicht vor. Eine freiberufliche zahnärztliche Tätigkeit ist daher auch vorliegend anzunehmen. Auch 
in diesem Fall entfaltet der Berufsträger Tätigkeiten, die zum Berufsbild des Zahnarztes gehören, denn die kaufmännische 
Führung und Organisation der Personengesellschaft ist die Grundlage für die Ausübung der am Markt erbrachten berufs-
typischen zahnärztlichen Leistungen und damit auch Ausdruck seiner freiberuflichen Mit- und Zusammenarbeit sowie 
seiner persönlichen Teilnahme an der praktischen Arbeit. 
  

 
8 Bundesverfassungsgericht, Pressemitteilung vom 26.03.2025 zum Urteil 2 BvR 1505/20 vom 26.03.2025, LEXinform 0466952 
9 Bundesfinanzhof, Urteil X R 33/19 vom 19.05.2021, LEXinform 0952631; Bundesfinanzhof, Urteil X R 20/19 vom 19.05.2021,  
  LEXinform 0952483 
10 Bundesverfassungsgericht, Beschluss 2 BvR 1140/21 vom 07.11.2023, LEXinform 0953719; Bundesverfassungsgericht, Beschluss  
   2 BvR 1143/21 vom 07.11.2023, LEXinform 0953718 
11 Bundesfinanzhof, Urteil VIII R 4/22 vom 04.02.2025, LEXinform 0953916 
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Berufliche Fahrtkosten: Behandlung einer Leasingsonderzahlung 

 
Der Kläger leaste im Rahmen seiner Tätigkeit als Außendienstmitarbeiter einen Pkw, leistete hierfür eine Leasingsonder-
zahlung und übernahm weitere Kosten (z. B. Fahrzeugzubehörkosten). In seiner Einkommensteuererklärung machte er 
Fahrtkosten für seine Außentätigkeit als Werbungskosten geltend. Die Ermittlung der Fahrtkosten basierte auf einem 
Kilometersatz, welchen der Kläger im Vorjahr auf der Basis der Fahrleistung ermittelte und im Streitjahr erneut anwendete. 
Bei der Ermittlung der Fahrtkosten wurden u. a. die geleisteten Leasingsonderzahlungen für den gesamten Leasingzeit-
raum zugrunde gelegt. Das beklagte Finanzamt erkannte die geltend gemachten Fahrtkosten der Höhe nach nicht an. 
Der hiergegen erhobenen Klage gab das Finanzgericht München statt.  
 
Der Bundesfinanzhof12 ändert seine Ansicht dahingehend, dass eine Leasingsonderzahlung im Rahmen der Ermittlung der 
jährlichen Fahrzeuggesamtkosten periodengerecht aufzuteilen ist (Az. VI R 9/22). Die Richter hoben das Urteil auf und 
wiesen die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Finanzgericht München zurück. 
 
Hinweis 
Aufwendungen des Arbeitnehmers für beruflich veranlasste Fahrten, die nicht Fahrten zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte im Sinne des § 9 Abs. 4 des Einkommensteuergesetzes sowie keine Familienheimfahrten sind (sonstige 
berufliche Fahrten), sind nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4a Satz 1 EStG in ihrer tatsächlichen Höhe als Werbungskosten zu 
berücksichtigen. Anstelle der tatsächlichen Aufwendungen, die dem Arbeitnehmer durch die persönliche Benutzung eines 
Beförderungsmittels entstehen, können die Fahrtkosten mit den pauschalen Kilometersätzen angesetzt werden, die für 
das jeweils benutzte Fahrzeug als höchste Wegstreckenentschädigung nach dem Bundesreisekostengesetz festgesetzt 
sind. 
 
 

Erstattung der Einkommensteuer für einen Verdienstausfallschaden  
muss versteuert werden 

 
Eine Steuerpflichtige musste aufgrund eines schweren medizinischen Behandlungsfehlers ihren Beruf aufgeben. Von der 
Versicherung des Schädigers erhielt sie jährlich ihren Verdienstausfallschaden ersetzt. Die Zahlungen musste sie als Ent-
schädigung für entgehenden Arbeitslohn versteuern (§ 24 Nr. 1 Buchst. a EStG). Die Versicherung kam ihrer gesetzlichen 
Pflicht nach, die von der Klägerin in den Vorjahren bereits geleisteten Einkommensteuerzahlungen für die erhaltenen 
Entschädigungsleistungen zu erstatten. Das Finanzamt und das Finanzgericht waren der Ansicht, dass diese Erstattungen 
selbst der Einkommensteuer unterlägen. Die Klägerin war der Ansicht, dass es sich um einen Steuerschaden handelt, 
dessen Ersatz keine Steuer auslöst. 
 
Der Bundesfinanzhof wies die Revision der Klägerin zurück. Zu den steuerpflichtigen Entschädigungen zähle nicht nur der 
zunächst gezahlte Ausfall des Nettoverdienstes, sondern ebenso die vom Schädiger später erstattete Steuerlast. Die Rich-
ter knüpften insoweit an die zivilrechtlichen Wertungen an, die den Schädiger bzw. dessen Versicherung verpflichteten, 
auch die auf den Verdienstausfallschaden entfallende Steuer zu übernehmen. Der Nettoverdienstausfall und die Steuerlast 
seien Bestandteile eines einheitlichen Schadenersatzanspruchs, die nur zu unterschiedlichen Zeitpunkten ausgezahlt wür-
den. Beides diene dem Ersatz entgehender Einnahmen des Geschädigten. Eine tarifermäßigte Besteuerung der Steuerer-
stattungen schlossen die Richter aus. Dies lag insbesondere daran, dass die Klägerin ihren gesamten Verdienstausfall-
schaden (einschließlich der hierauf beruhenden Steuerlasten) nicht zusammengeballt in nur einem Jahr ersetzt erhielt. 
Die Verteilung der Zahlungen auf mehrere Jahre nahm der Entschädigung die für eine ermäßigte Besteuerung gemäß 
§ 34 EStG notwendige „Außerordentlichkeit“, so der Bundesfinanzhof13. 
 
 

Keine Anerkennung einer doppelten Haushaltsführung bei Fahrzeit zwischen 
Hauptwohnung und Tätigkeitsstätte von etwa einer Stunde 

 
Ein Geschäftsführer war bei einer etwa 30 km entfernt ansässigen Arbeitgeberin angestellt und mietete eine Zweitwoh-
nung in ca. 1 km Entfernung von seiner Arbeitsstätte. Er machte einen Anspruch auf Berücksichtigung von Aufwendungen 
für eine doppelte Haushaltsführung geltend. 
 
Das Finanzgericht Münster wies die Klage ab (Az. 1 K 1448/22).14 Das Finanzamt habe hier zu Recht abgelehnt, bei den 
Einkünften des Klägers aus nichtselbstständiger Arbeit zusätzliche Werbungskosten für die geltend gemachte doppelte 
Haushaltsführung zu berücksichtigen. Der Ort des eigenen Hausstands und der Beschäftigungsort des Klägers fallen im 
Streitfall nicht auseinander, denn der Kläger könne seine Arbeitsstätte von seinem ca. 30 km entfernten Hausstand aus 
mit dem Pkw ausweislich eines Online-Routenplaners im Berufsverkehr innerhalb von 50 bis 55 Minuten erreichen. Da die 
üblichen Wegezeiten maßgeblich seien, sei nicht darauf abzustellen, dass die Fahrzeit nach Angaben des Klägers aufgrund 
von Baustellen zeitweise im Einzelfall länger gedauert haben sollte. Außerhalb des Berufsverkehrs betrage die Fahrzeit 
ausweislich des Online-Routenplaners lediglich ca. 30 Minuten. 

 
12 Bundesfinanzhof, Urteil VI R 9/22 vom 21.11.2024, LEXinform 0954016 
13 Bundesfinanzhof, Urteil IX R 5/23 vom 15.10.2024, LEXinform 0954484 
14 Finanzgericht Münster, Urteil 1 K 1448/22 vom 06.02.2024, LEXinform 5025982 
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PV-Anlage: Lieferung von Mieterstrom stellt eine  

selbstständige Hauptleistung dar 
 
Der Kläger war Eigentümer eines umsatzsteuerfrei vermieteten Mehrfamilienhauses und lieferte seinen Mietern Strom, 
den er über die Betriebskosten abrechnete. Auf dem Mehrfamilienhaus installierte der Kläger eine PV-Anlage. Im Rahmen 
einer Förderung der Kreditanstalt für Wiederaufbau hatte sich der Kläger dazu verpflichtet, 50 % der Stromlieferungen 
innerhalb des Mietobjekts abzunehmen. Soweit der durch die PV-Anlage produzierte Strom nicht ausreichte, gewährleis-
tete der Kläger die Stromversorgung durch den Bezug und die Weiterlieferung externen Stroms. Aus der Anschaffung der 
PV-Anlage machte er einen Vorsteuerabzug geltend. Das beklagte Finanzamt gelangte demgegenüber im Rahmen einer 
Umsatzsteuer-Sonderprüfung zu dem Ergebnis, dass die beiden Leistungen Vermietung und Stromlieferung so eng zu-
sammenhingen, dass die Stromlieferung als Nebenleistung umsatzsteuerrechtlich das Schicksal der Hauptleistung (Ver-
mietung) teile. Da die Wohnungen umsatzsteuerfrei vermietet würden, sei der Vorsteuerabzug aus der Anschaffung der 
PV-Anlage insoweit - also um 50 % - ausgeschlossen. 
 
Das Finanzgericht Münster15 gab der hiergegen gerichteten Klage statt (Az. 15 K 128/21). Die PV-Anlage werde vorliegend 
vollumfänglich für steuerpflichtige Ausgangsumsätze des Klägers verwendet. Die Stromlieferungen des Klägers an seine 
Mieter stellen keine unselbstständigen Nebenleistungen zu den umsatzsteuerfreien Vermietungsleistungen (§ 4 Nr. 12 
Buchst. a UStG), sondern selbstständige Hauptleistungen in Form von Lieferungen dar. Dies gelte sowohl für den vom 
Kläger mit der Photovoltaikanlage eigenproduzierten als auch für den von externen Stromanbietern bezogenen Strom. 
 
Hinweis 
Eine einheitliche Leistung liegt vor, wenn mehrere Einzelleistungen oder Handlungen des Steuerpflichtigen für den Kun-
den so eng miteinander verbunden sind, dass sie objektiv eine einzig untrennbar wirtschaftliche Leistung bilden, deren 
Aufspaltung wirklichkeitsfremd wäre. Im Zusammenhang mit der Vermietung von Immobilien sind zwei Fallgruppen zu 
unterscheiden: Verfügt der Mieter über die Möglichkeit, die Lieferanten und/oder die Nutzungsmodalitäten der in Rede 
stehenden Gegenstände oder Dienstleistungen auszuwählen, können die entsprechenden Leistungen als von der Ver-
mietung getrennt angesehen werden. Dies gilt insbesondere, wenn der Mieter über den Umfang der erhaltenen Leistun-
gen, die in Abhängigkeit des Verbrauchs abgerechnet werden können, entscheiden kann. Sofern demgegenüber die 
Vermietung eines Gebäudes in wirtschaftlicher Hinsicht offensichtlich mit den begleitenden Leistungen objektiv eine 
Gesamtheit bildet, kann davon ausgegangen werden, dass die Leistung mit der Vermietung eine einheitliche Leistung 
bildet. 
 
 

Provisionen in Form der Kryptowährung Ether zulässig 
 
Das Bundesarbeitsgericht16 entschied, dass Arbeitnehmer unter bestimmten Bedingungen Provisionen in Form der Kryptowährung Ether 
erhalten können. Ether als Sachbezug zu vereinbaren sei nur dann möglich, wenn dies bei objektiver Betrachtung im Interesse des 
Arbeitnehmers liege. Zudem müsse ein bestimmter unpfändbarer Betrag des Arbeitsentgelts in Geld ausgezahlt werden (Az. 10 AZR 
80/24). 
 
Hintergrund des Urteils ist ein Streit zwischen einem Unternehmen, das sich auch mit Kryptowährung befasst, und einer ehemaligen 
Arbeitnehmerin. Die Provisionsvereinbarung zwischen den Beteiligten sah eine spezielle Auszahlungsmodalität vor. Die Provision sollte 
zwar zuerst in Euro berechnet werden, dann aber zum Fälligkeitszeitpunkt (immer am letzten Tag des Folgemonats) zum aktuellen 
Wechselkurs in die Kryptowährung Ether (ETH) umgerechnet werden. Dieser Anspruch sollte durch die Übertragung der entsprechenden 
Menge ETH auf eine von der Klägerin benannte Wallet (sog. digitale Geldbörse für Kryptowährungen) erfüllt werden. Sie klagte, dass ihr 
noch ausstehende Provisionsansprüche - wie im Arbeitsvertrag festgehalten - in Ether übertragen werden sollen. Das Unternehmen war 
hingegen der Ansicht, dass die Ansprüche bereits durch eine Geldzahlung erfüllt seien. Es sei unzulässig, Arbeitsentgelt in Form von 
Kryptowährung auszuzahlen. 
 
Das Bundesarbeitsgericht gab der Klägerin recht. Der Klägerin stehen die geltend gemachten Provisionen, zu erfüllen durch Übertragung 
von ETH, dem Grunde nach zu. Es entschied, dass die Übertragung der Kryptowährung Ether zur Erfüllung von Provisionsansprüchen 
des Arbeitnehmers, wenn dies bei objektiver Betrachtung im Interesse des Arbeitnehmers liegt, als Sachbezug im Sinne von § 107 Abs. 
2 Satz 1 GewO vereinbart werden kann. Nach § 107 Abs. 2 Satz 5 GewO dürfe jedoch der Wert der vereinbarten Sachbezüge die Höhe 
des pfändbaren Teils des Arbeitsentgelts nicht übersteigen. Dem Arbeitnehmer müsse zumindest der unpfändbare Betrag seines Entgelts 
in Geld ausgezahlt werden. Im Streitfall müsse allerdings die genaue Höhe des Anspruchs vom zuständigen Landesarbeitsgericht in 
Baden-Württemberg als Vorinstanz verhandelt und entschieden werden. 
  

 
15 Finanzgericht Münster, Urteil 15 K 128/21 vom 18.02.2025, LEXinform 5026643 
16 Bundesarbeitsgericht, Pressemitteilung vom 16.04.2025 zum Urteil 10 AZR 80/24 vom 16.04.2025, LEXinform 0467029 
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Schreiben zu Einzelfragen zur Abgeltungsteuer neu gefasst 

 
Das Bundesministerium der Finanzen (BMF)17 hat am 14.05.2025 sein Schreiben zu Einzelfragen zur Abgeltungsteuer 
neu gefasst (Az. IV C 1 - S 2252/00075/016/070). Das umfangreiche Schreiben ersetzt das BMF-Schreiben vom 
19.05.2022 und geht u. a. auf die folgenden Bereiche ein: 
 
< Kapitalerträge (§ 20 EStG): Dividenden, Stille Gesellschaft, Lebensversicherungen, Optionsanleihen/Zertifikate, 

Rückabwicklungen/Nutzungsersatz 
< Termingeschäfte (§ 20 Abs. 2 Nr. 3 EStG): Optionen, Futures, Swaps, Devisentermingeschäfte, Barausgleich, 

Stillhalterprämien 
< Verluste & Forderungsausfälle: Verluste durch Forderungsausfall (z. B. Insolvenz, Verzicht), Wiederaufleben von 

Besserungsscheinen führt zu nachträglichen Einkünften 
< Steuerabzug (§ 43, 43a EStG): Kapitalertragsteuer durch Bank einzubehalten, getrennte Verlustverrechnungs-

töpfe, Anrechnung ausländischer Quellensteuer nur im Veranlagungsverfahren 
< Steuerfreistellung (§ 44a EStG): Freistellungsauftrag oder NV-Bescheinigung möglich, Ehegatten benötigen ge-

meinsamen Auftrag zur Verlustverrechnung. 
< Ausnahmen vom Abgeltungsteuersatz (§ 32d Abs. 2 EStG): Kein Abgeltungssatz bei Darlehen an naheste-

hende Personen, Antrag auf persönliche Besteuerung bei Beteiligung > 25 % oder > 1 % + Tätigkeit. 
< Sonderfälle: Rohstoffzertifikate mit physischem Auslieferungsanspruch, Zinsbegrenzungen (Caps/Floors), Swaps 
 
Für die Abgeltungsteuer auf Kapitalerträge und Veräußerungsgewinne sind die Grundsätze des neu gefassten Schreibens 
auf alle offenen Fälle anzuwenden. 
 

Vorsicht Falle | Warnung vor Betrugsversuchen (BZSt) 
 

Aktuell sind betrügerische E-Mails im Umlauf, die vorgeben, vom BZSt zu stammen.  

Das BZSt führt hierzu weiter aus: 
• Die Empfängerinnen und Empfänger erhalten von der Absender-Adresse „news@bzst-infos.de“ eine betrügeri-

sche E-Mail. 
• Der E-Mail ist ein pdf-Dokument beigefügt, bei dem es sich angeblich um einen Bescheid vom BZSt handeln soll. 
 
Das BZSt empfiehlt bei dem Erhalt einer solchen E-Mail das beigefügte Dokument nicht zu öffnen und die verdächtige 
E-Mail unverzüglich zu löschen. 

Hinweis: 
Weitere Informationen zu aktuellen Betrugsversuchen befinden sich auf der Webseite des BZSt . 

 
17 Bundesfinanzministerium, Schreiben IV C 1 - S 2252/00075/016/070 vom 14.05.2025 Bundesfinanzministerium, Schreiben IV C 1 - 
   S-2252/19/10003:009 vom 19.05.2022, LEXinform 7013176 
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